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RENTENVERSICHERUNG

Willi Albers

Kindererziehung und Alterssicherung
Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom 7. Juli 1992 die Bundesregierung 

aufgefordert, eine stärkere Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen 
Rentenversicherung vorzunehmen. Ist diese Forderung gerechtfertigt? Welche sozialpolitischen 

Konsequenzen hat dieses Urteil? Professor Willi Albers sowie Professor Friedhelm Hase
nehmen Stellung.

Es ist schon paradox, wenn drei zurückgewiesene 
bzw. verworfene Verfassungsbeschwerden so er

hebliche Auswirkungen auf das Rentenrecht haben, wie 
es mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 7. 
Juli 1992 zu den Kindererziehungszeiten der Fall ist. Es 
dürfte auch nicht alltäglich sein, daß die Bundesrepublik 
den vor Gericht Unterlegenen die Hälfte ihrer notwendi
gen Auslagen zu erstatten hat. Dies ist dadurch zu erklä
ren, daß die konkreten kritisierten Tatbestände der Be
schwerdeführerinnen zwar nicht als verfassungswidrig 
angesehen werden, daß der Gesetzgeber aber gleich
wohl gehalten ist, in der Zukunft die Schlechterstellung 
kindererziehender Mütter und Väter im Alter zu verrin
gern.

In den Verfassungsbeschwerden ging es darum, daß 
Kindererziehungszeiten wie Zeiten der Erwerbstätigkeit 
behandelt werden sollten, auch wenn für diese Zeiten 
keine Beiträge gezahlt worden waren. Außerdem ging es 
darum, daß ältere Mütter (Geburtsjahrgang 1920 und äl
ter) nicht anders als jüngere behandelt werden dürften 
und diese Mütter außerdem zu unterschiedlichen Zeit
punkten (Stufenregelung nach Stichtagen) in den Genuß 
von Sozialleistungen für die Erziehung ihrer Kinder ge
kommen bzw. die Väter davon völlig ausgeschlossen wa
ren.

Den Gründen für die Ablehnung dieser Begehren 
durch das Bundesverfassungsgericht soll hier nicht nach
gegangen werden. Meine Ausführungen beschränken 
sich darauf, die sozialpolitischen Konsequenzen des Ur
teils für die Zukunft zu untersuchen. Kernpunkte des Ur
teils sind:

Prof. Dr. Willi Albers, 74, ist emeritierter Ordinarius 
für Volkswirtschaftslehre und ehemaliger Direktor 
des Instituts für Finanzwissenschaft der Universität 
Kiel.

□  Die bisherige Ausgestaltung der Rentenversicherung 
führt im Ergebnis zu einer Benachteiligung der Familie, 
namentlich der Familie mit mehreren Kindern, die nach 
Art. 3 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 GG ver
fassungswidrig ist.

□  Soweit sich die Benachteiligung gerade in der Alters
sicherung der kindererziehenden Familienmitglieder nie
derschlägt, ist sie vornehmlich durch rentenrechtliche 
Regelungen auszugleichen.

□  Anwartschaften aus Kindererziehungszeiten sind 
nicht generell Beitragszeiten gleichzusetzen; jedoch 
muß die derzeitige Benachteiligung abgebaut werden.

□  Bei der schrittweisen Verbesserung der Alterssiche
rung kindererziehender Elternteile darf der Gesetzgeber 
die jeweilige Haushaltslage und die finanzielle Situation 
der gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigen.

Benachteiligung der Familie

Zum ersten Punkt führt das Verfassungsgericht aus, 
daß aus der in Art. 6 Abs. 1 GG enthaltenen „wertent
scheidenden Grundsatznorm“ zwar Ehe und Familie zu 
schützen und zu fördern seien und in Verbindung mit dem 
Sozialstaatsprinzip daraus die allgemeine Pflicht des 
Staates zu einem Familienlastenausgleich zu entneh
men sei, aber Umfang sowie Art und Weise des sozialen 
Ausgleichs seien damit nicht bestimmt. Konkrete Folge
rungen für die einzelnen Rechtsgebiete und Teilsysteme, 
in denen der Familienlastenausgleich zu verwirklichen 
ist, lassen sich daraus nicht ableiten.

Grundlage für das Urteil ist der Gleichheitsgrundsatz 
nach Art. 3 Abs. 1 GG, der allerdings in Verbindung mit 
dem erwähnten Art. 6 Abs. 1 GG zu sehen sei. Dem Ge
setzgeber ist es nach Art. 3 Abs. 1 GG nur untersagt, tat
sächliche Unterschiede sachwidrig außer acht zu lassen.
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Innerhalb der Unterschiede von Lebenssachverhalten hat 
der Gesetzgeber einen Spielraum, welche Merkmale er 
als relevant für eine Gleich- oder Ungleichbehandlung 
ansieht. Durch das Gebot, Ehe und Familie zu schützen, 
ist diese Gestaltungsfreiheit allerdings eingeengt. Durch 
das Zusammenspiel beider Bestimmungen wird die Be
nachteiligung von Personen, die sich innerhalb der Fami
lie der Kindererziehung widmen, gegenüber kinderlosen 
Personen, die ihre Erwerbstätigkeit nicht unterbrechen, 
verfassungswidrig.

Ausgleich innerhalb des Rentenrechts?

Der zweite Punkt behandelt die Frage, auf welche 
Weise diese Benachteiligung auszugleichen ist. Das zur 
Stellungnahme aufgeforderte Bundesministerium für Ar
beit und Sozialordnung argumentiert, daß die Grundlage 
der gesetzlichen Rentenversicherung das Versiche
rungsprinzip, die Lohnersatzfunktion der Rente und de
ren Entgeltbezogenheit seien. Maßnahmen des sozialen 
Ausgleichs könnten nur eine ergänzende Rolle spielen. 
Ein sozialer Ausgleich, der aufgrund seines Umfangs die 
Äquivalenz zwischen Beitrag und Gegenleistung besei
tigt, könne nur gesamtgesellschaftlich, d. h. außerhalb 
der Sozialversicherung, vorgenommen werden.

Das Bundesministerium weist ferner auf die verschie
denen familienfördernden Maßnahmen außerhalb der 
Rentenversicherung hin. Dabei wird auch der Versiche
rungsschutz für Kinder ohne eigene Beiträge in der ge
setzlichen Krankenversicherung erwähnt. Die Ministe- 
rialbürokratie hat offenbar nicht bemerkt, welches Eigen
tor sie mit dem letzten Hinweis geschossen hat; denn der 
Umfang dieser Umverteilung war zeitweise größer als die 
Entlastung durch das Kindergeld. Hinzu kommt die verti
kale Umverteilung zwischen Beziehern hoher und niedri
ger Einkommen, die durch die einkommensabhängigen 
Beiträge und weitgehend einkommensunabhängigen 
Versicherungsleistungen in der gesetzlichen Kranken
versicherung zustande kommt. Diese Umverteilung hat 
nicht nur eine ergänzende Funktion, sondern ist zentraler 
Bestandteil der Krankenversicherung, was sich nicht zu
letzt an der Hartnäckigkeit zeigt, mit der das Bundesar
beitsministerium die Einbeziehung der Pflegeversiche
rung in die gesetzliche Krankenversicherung betrieben 
und letztlich auch durchgesetzt hat sowie an der Ableh
nung des Einbaus marktwirtschaftlicher Steuerungsele
mente in die gesetzliche Krankenversicherung. Man 
nimmt immer weitere dirigistische Eingriffe in Kauf (See
hoferreform), deren Scheitern nach den Erfahrungen mit 
den bisherigen Kostendämpfunggesetzen vorprogram
miert ist, um die Umverteilungszielsetzung aufrecht er
halten zu können. Der Hinweis auf die Krankenversiche
rung spricht eher für als gegen den Einbau von weiteren 
sozialen Komponenten in die Rentenversicherung.

Es drängt sich deshalb der Eindruck auf, daß die Ableh
nung, in angemessenem Umfang familienpolitische Ge
sichtspunkte in der Rentenversicherung zu berücksichti
gen, andere Ursachen hat. Sie dürften nicht zuletzt darin 
liegen, daß man die sich aus der demographischen Ent
wicklung ergebenden Schwierigkeiten der zukünftigen 
Finanzierung der Alterssicherung nicht noch durch wei
tere finanzielle Anforderungen vergrößern will. Solche -  
wenn man so will -  ressortegoistischen Überlegungen 
können natürlich keinen Bestand haben, wenn sie mit ver
fassungsrechtlichen Normen kollidieren. Deshalb ist das 
Bundesverfassungsgericht der Argumentation des Mini
steriums in diesem Punkt auch nicht gefolgt.

Die Vermutung, daß die ablehnende Haltung gegen
über dem Abbau der Benachteiligung kindererziehender 
Elternteile im Alter durch den Versuch zu erklären ist, zu
sätzliche finanzielle Belastungen für die Rentenversiche
rung zu vermeiden, wird durch das Horrorgemälde ver
stärkt, daß das Arbeitsministerium über den dadurch aus
gelösten Zustrom von Ausländern entworfen hat. Zwar ist 
ein starkes Wohlstandsgefälle ein Anreiz für Wande
rungsbewegungen, wie der hohe Anteil von Wirtschafts
flüchtlingen unter den Asylbewerbern zeigt. Aber von 
„weitreichenden Konsequenzen“ für Wanderungsbewe
gungen zu sprechen, zumal es sich vorwiegend um ältere 
Menschen handeln würde, bei denen die Bindung an die 
gewohnte Umgebung stark ist, erscheint stark über
trieben. Außerdem hat die Regelung für das Kindergeld 
gezeigt, daß man eine unerwünschte Anreizwirkung be
kämpfen kann, auch wenn für die Rentenversicherung 
Modifikationen notwendig werden würden. Dafür wäre al
lerdings ein Blick über den Zaun des eigenen Ressorts 
notwendig gewesen; denn das Kindergeld fällt in die Zu
ständigkeit des Familienministeriums.

Drei-Generationen-Vertrag?

Eine Beschwerdeführerin begründete ihre Verfas
sungsbeschwerde damit, daß der Generationenvertrag, 
auf dem auch die Alterssicherung beruht, drei Generatio
nen umfasse, neben der aktiven auch die alte und junge 
Generation. Die Rentenversicherung vernachlässige die 
junge Generation, ohne die eine Alterssicherung nicht 
möglich sei. Das führe dazu, daß der kindererziehende 
Teil der Bevölkerung eine Leistung zugunsten der kinder
los Gebliebenen erbringe, die im Rentenrecht nicht aus
geglichen werde. Das sei nicht verfassungsgemäß. Das 
Bundesarbeitsministerium tut dieses Argument mit ei
nem Satz ab: „Die Beschwerdeführerinnen gingen von ei
nem überkommenen (gemeint ist offensichtlich: überhol
ten, W. A.) Verständnis des Drei-Generationenvertrages 
aus.“

Soweit man dabei an das Zusammenleben von drei
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Generationen unter einem Dach denkt, ist der Hinweis 
zutreffend; denn dieser Tatbestand trifft nur noch für eine 
kleine Minderheit zu. Aber das ist für das hier angespro
chene Problem unerheblich. Ausschlaggebend ist viel
mehr, daß der Unterhalt des nicht erwerbstätigen Teils der 
Bevölkerung nur durch die Erwerbstätigkeit der aktiven 
Generation ermöglicht wird. Dies gilt unabhängig davon, 
ob und in welcher Form für die alte Generation eine kol
lektive Sicherung eingeführt worden ist, während die Si
cherung der jungen Generation -erleichtert durch staatli
che Transferzahlungen -  in der Verantwortung der Fami
lie verblieben ist. Das Bundesverfassungsgericht teilt 
diese Auffassung, indem es feststellt, daß die „Benach
teiligung der Familie, wie sie die Beschwerdeführerinnen 
auf der Grundlage einer transferrechtlichen Regelung 
dargelegt haben, auch in der mündlichen Verhandlung 
nicht grundsätzlich in Abrede gestellt worden ist“. Eben 
darauf beruht die Verpflichtung des Gesetzgebers, die 
Benachteiligung schrittweise abzubauen.

Anrechnung von Erziehungszeiten

Mit der Nicht-Gleichsetzung von Anwartschaften aus 
Kindererziehungszeiten mit Beitragszeiten folgt das Ver
fassungsgericht in diesem Punkt offenbar Argumenten 
des Bundesministeriums für Arbeit, das darauf hinweist, 
daß nur mit den von den Beitragszahlern erbrachten mo
netären Beiträgen Leistungen zu finanzieren seien. Aus 
fiktiven Beiträgen für Kindererziehungszeiten könnten 
aktuell keine Leistungen der gesetzlichen Rentenversi
cherung finanziert werden. In der Urteilsbegründung 
heißt es dazu: „Der Beitrag zur Aufrechterhaltung der 
Rentenversicherung, der in Form der Kindererziehung 
geleistet wird, kann im Unterschied zu den monetären 
Beiträgen der Erwerbstätigen nicht sogleich wieder in 
Form von Rentenzahlungen an die ältere Generation aus
geschüttet werden.“ Mit dieser unterschiedlichen Wir
kung von Kindererziehung und Beitragszahlung auf die 
Rentenversicherung wird die Ungleichbehandlung be
gründet, die darauf hinausläuft, daß Kindererziehungs
zeiten niedriger als Zeiten der Erwerbstätigkeit bewertet 
werden können.

Unter ökonomischen Gesichtspunkten kann man auch 
anders argumentieren. Mit den Beiträgen sichert die ak
tive Generation die gegenwärtig alte Generation, mit dem 
Aufziehen von Kindern sichert sie die zukünftig alte Ge
neration. Das Aufziehen von Kindern erfordert einen Kon
sumverzicht, der trotz der staatlichen Hilfen nicht kleiner 
als die Belastung durch Zwangsbeiträge zur Alterssiche
rung ist'. Insofern besteht kein Grund, die Leistung des 
Aufziehens von Kindern niedriger als die Zahlung von 
Beiträgen zu bewerten.

Natürlich ist es richtig, daß mit der Anerkennung von 
Kindererziehungszeiten keine Beiträge in die Kassen der 
Rentenversicherung fließen, so daß andere Finanzie
rungsquellen erschlossen oder die Renten an kinderlose 
Personen gekürzt werden müssen. Die daraus resultie
renden Finanzierungsprobleme können Anlaß dafür sein, 
daß die Benachteiligung kindererziehender Personen im 
Alter nur schrittweise abgebaut wird, damit keine abrupte 
absolute Schlechterstellung Kinderloser im Alter eintritt. 
Das sind aber Übergangsprobleme, die keinen Einfluß 
auf die Bewertung des Aufziehens von Kindern haben 
sollten. Im übrigen besagt das Urteil des Verfassungsge
richts nur, daß aus der Verfassung kein Gebot abgeleitet 
werden kann, die Anwartschaften aus Kindererziehungs
zeiten wie Beitragszeiten zu behandeln. Der Gesetzge
ber wäre aber nicht daran gehindert, dies zu tun, wenn er 
es aus sozial- oder familienpolitischen Gründen für 
zweckmäßig hielte.

Die Verpflichtung des Gesetzgebers, die Benachteili
gung kindererziehender Familienmitglieder im Alter ab
zubauen, wird durch das Urteil auch dadurch relativiert, 
daß dem Gesetzgeber wegen des hohen Finanzbedarfs 
und der Komplexität der Neuregelung, bei der erst Erfah-

' Ich habe in diesem Zusammenhang einen Vorschlag entwickelt, nach 
dem die Familien mit drei und mehr Kindern von künftigen Rentenkür
zungen, die auf eine für die Bestandserhaltung der Bevölkerung zu ge
ringe Kinderzahl zurückzuführen sind, auszunehmen sind, da sie an 
den Ursachen des verschlechterten Altersaufbaus nicht beteiligt waren 
und zusätzliche Belastungen auf sich genommen haben. Vgl. 
W. A lb e rs :  Die Anpassung des Systems der gesetzlichen Renten
versicherung an demographische Änderungen, in: Finanzierungspro
bleme der sozialen Sicherung I, Schriften des Vereins für Socialpolitik, 
Neue Folge Bd. 194 1,1990, S. 9-40.
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rungen gesammelt werden müßten, eine ausreichende 
Anpassungszeit und auch Stufenregelungen eingeräumt 
wurden. Allerdings scheinen dem Bundesverfassungsge
richt wohl selbst Bedenken gekommen zu sein, daß der 
Gesetzgeber eine so „aufgeweichte“ Verpflichtung zu 
großzügig auslegt. Das Urteil fordert deshalb ergänzend, 
daß „Bundesregierung und gesetzgebende Körperschaf
ten den Verfassungsauftrag bei der Fortentwicklung der 
Rentenversicherung sowie der mittel- und längerfristigen 
Finanzplanung beachten“ und daß sich „mit jedem Re
formschritt die Benachteiligung der Familie tatsächlich 
verringert.“ Dabei weist das Verfassungsgericht expres- 
sis verbis darauf hin, daß nicht nur der Bund zum Aus
gleich verpflichtet ist und die Eigentumsgarantie nach 
Art. 14 Abs. 1 GG es nicht ausschließt, auch erworbene 
Anwartschaften kinderloser und kinderarmer Personen 
zu beschneiden, wenn dies in maßvollem Umfang ge
schieht. Die Juristen werfen den Ökonomen gerne vor, sie 
verwendeten „unbestimmte Rechtsbegriffe“. Für den 
Ökonomen sind zwei der vom Verfassungsgericht ver
wendeten Begriffe ebenfalls unbestimmt: Was heißt „Re
formschritt“ und was heißt „maßvoll“?

Um die Unruhe in der Bevölkerung über die zukünftige 
Alterssicherung zu beseitigen, haben die gesetzgeben
den Körperschaften festgelegt, welche Änderungen wann 
in Kraft treten, damit keine Finanzierungsprobleme für die 
Altersrenten bis zum Jahre 2010 entstehen. Während die
ser Zeit sind weitere Reformen also nicht vorgesehen, 
falls sich die Entwicklung entsprechend den den Projek
tionen zugrundeliegenden Annahmen entwickelt. Außer
dem dürften, wenn Korrekturen notwendig werden soll
ten, diese in Kürzungen der Ansprüche bestehen. Aber 
das wäre kein geeigneter Ansatzpunkt, um zusätzliche 
Belastungen für die Beseitigung der Nachteile kinderer
ziehender Elternteile im Alter einzuführen. Da anderer
seits aus dem Grundtenor des Urteils entnommen wer
den kann, daß das Bundesverfassungsgericht nicht da
von ausgeht, daß bis zum Jahre 2010 die Verwirklichung 
des Verfassungsauftrags zurückgestellt werden kann, ist 
der Hinweis auf Reformschritte wohl nur so zu verstehen, 
daß laufend Reformen notwendig sind, d ie -w ie  es in der 
Begründung heißt-dem  Verfassungsauftrag erkennbar 
Rechnung tragen. Soweit sie in einer Umverteilung zwi
schen kinderlosen und kindererziehenden Versicherten 
bestehen, dürften die jährlichen Rentenanpassungen 
den geeigneten Ansatzpunkt für solche Reformen abge
ben.

Finanzierung der Reform

Auch wenn das Bundesverfassungsgericht davon aus
geht, daß eine Benachteiligung kindererziehender Fami
lien in der Alterssicherung in erster Linie durch renten
rechtliche Regelungen auszugleichen ist, ist damit noch

nicht gesagt, daß ihre verfassungsgemäße Besserstel
lung aus Mitteln der Rentenversicherung aufzubringen 
ist. Der erwähnte Hinweis auf die Berücksichtigung in der 
mittel- und längerfristigen Finanzplanung macht dies 
deutlich. Nicht so eindeutig ist der Satz auszulegen: „Sie 
(die gesetzgebenden Körperschaften, W. A.) sind nicht 
darauf beschränkt, nur Mittel des Bundes für den Aus
gleich heranzuziehen“ .

Isoliert gesehen könnte man diese Formulierung so 
auslegen, daß auch die anderen Gebietskörperschaften 
zur Finanzierung mit herangezogen werden können. Da 
im nächsten Satz aber auf eine Umverteilung von Mitteln 
innerhalb der Rentenversicherung Bezug genommen 
wird, ist wohl eher davon auszugehen, daß das Bundes
verfassungsgericht auf die Möglichkeit hinweisen wollte, 
daß der Finanzbedarf sowohl aus allgemeinen Haus
haltsmitteln als auch durch Umverteilungsmaßnahmen 
innerhalb der Rentenversicherung gedeckt werden kann. 
Die Länder werden natürlich darauf hinweisen, daß, wenn 
eine Finanzierung zusätzlicher Leistungen aus öffentli
chen Mitteln erforderlich wird, der Bund angesprochen 
ist, wie der auf den Bund beschränkte Zuschuß an die 
Rentenversicherung zeige. Sieht man dagegen die Bes
serstellung kindererziehender Versicherter im Alter pri
mär als eine Aufgabe des Familienlastenausgleichs an, 
die nur in die Rentenversicherung verlagert worden ist, 
könnten auch die Länder mit in die Pflicht genommen 
werden. Es ist bedauerlich, daß das Bundesverfassungs
gericht diesen Punkt nicht eindeutig klargestellt hat; denn 
nach den Erfahrungen mit der Finanzierung der Deut
schen Einheit werden die Länder versuchen, alle zusätzli
chen Ausgaben von sich abzuwälzen.

Aus dem Urteil lassen sich nur wenige Anhaltspunkte 
gewinnen, auf welche Weise der Gesetzgeber die Verfas
sungswidrigkeit der gerügten Bestimmungen beseitigen 
soll. Das Bundesverfassungsgericht hat ja nur die Auf
gabe klarzustellen, wo die verfassungsrechtlichen Gren
zen für Maßnahmen des Gesetzgebers liegen. Innerhalb 
dieses im allgemeinen weiten Spielraums ist der Gesetz
geber frei, die ihm zweckmäßig erscheinenden Instru
mente einzusetzen. Das wird auch in diesem Urteil wie
der bestätigt, z. B. durch die Feststellung, daß der Ge
setzgeber in seiner Entscheidung grundsätzlich frei ist, 
w/'e(im Urteil unterstrichen, W. A.) er die Benachteiligung 
der Familie beseitigen will. Freilich enthält das Urteil an
schließend die schon erwähnte einengende Präzisie
rung, daß, „soweit sich die Benachteiligung gerade in der 
Alterssicherung der kindererziehenden Familienmitglie
der niederschlägt, sie vornehmlich durch rentenrecht
liche Regelungen auszugleichen ist.“ Dies ist wohl in er
ster Linie eine Reaktion auf die Argumentation des Bun
desarbeitsministeriums und des Verbandes Deutscher
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Rentenversicherungsträger, die eine solche Regelung als 
Fremdkörper im Rentenversicherungsrecht angesehen 
haben.

Schließlich wird in dem Urteil das Problem des Zusam
mentreffens von Kindererziehungszeiten mit Beitragszei
ten erwähnt, ohne daß freilich erkennbar wird, wie das 
Bundesverfassungsgericht zu der Regelung steht, daß 
die Kindererziehungszeiten nur insoweit berücksichtigt 
werden, wie die für Kindererziehung gezahlte Rente die 
normale Rente übersteigt. Das dürfte überwiegend nur 
bei Teilzeitbeschäftigung der Fall sein. Das Bundesver
fassungsgericht hat sich inhaltlich nicht weiter zu diesem 
Problem geäußert, da dieser Punkt nicht Gegenstand der 
Beschwerden war. Der Hinweis besagt allerdings, daß bei 
einer Neuregelung der Renten für Zeiten der Kinderer
ziehung diese Regelung überprüft werden sollte.

Weitergehende Konsequenzen

Deutlicher wird das Bundesverfassungsgericht bei 
dem Hinweis, daß der Gesetzgeber aufgrund von Art. 3 
Abs. 2 GG, der die Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern fordert, auf eine Angleichung ihrer Lebensver
hältnisse hinzuwirken habe. Der Hinweis kann so inter
pretiert werden, daß an eine eigenständige Versicherung 
der Frau gedacht wird, zumal an anderer Stelle des Ur
teils auf den Entschließungsantrag der CDU/CSU, SPD 
und FDP vom 21.6.1991 verwiesen wird, der unter ande
rem eine solche Regelung vorsieht2. Eine entsprechende 
Enquete-Kommission ist inzwischen eingesetzt worden.

Dieser Hinweis verdeutlicht gleichzeitig, daß auch an
dere rechtliche Regelungen angesprochen sind. Selbst
verständlich gilt dies für Pensionen im öffentlichen Dienst 
und für andere Alterssicherungssysteme, wobei einige 
Spezialregelungen wie die Unterhaltshilfe des Lasten
ausgleichs und die Kriegsopferrenten auslaufen bzw. 
stark an Bedeutung verlieren. Es fragt sich aber, ob die 
gerügte Benachteiligung kindererziehender Frauen und 
Männer im Alter nicht auch zur Folge hat, daß eine ent
sprechende Schlechterstellung in der aktiven Lebens
phase abgebaut werden muß. Es wäre z. B. an den Fall zu 
denken, daß der Ehemann erwerbsunfähig wird und die 
Frau wegen der Geburt eines Kindes nicht erwerbstätig 
ist und nur Erziehungsgeld bezieht. Die Entscheidung für 
eine Besserstellung über das heutige Erziehungsgeld 
hinaus (Höhe und Dauer) dürfte davon abhängen, ob man 
eine (verstärkte) Erwerbstätigkeit der Mutter im Hinblick 
auf die Erziehung des Kindes und ihre eigene Gesundheit 
für zumutbar hält. Bei alleinerziehenden Elternteilen 
stellt sich das Problem in verschärfter Form, weil das Ein

2 Vgl. Bundestags-Drucksache 12/837 vom 21. 6. 1991.
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kommen eines zweiten Partners häufig nicht zur Siche
rung des Unterhalts zur Verfügung steht. Und wenn Kin
dererziehung zur Folge hat, daß man auf die Sozialhilfe 
angewiesen ist, dürfte dies zu dem Gebot des Schutzes 
der Familie in einem so krassen Widerspruch stehen, daß 
dann ein Verfassungsverstoß vorliegt. Diese wenigen 
Hinweise für die Bedeutung des Urteils für andere Le
benstatbestände sollen genügen. Abschließend soll der 
Frage nachgegangen werden, wie die gerügte Benachtei
ligung kindererziehender Elternteile abgebaut werden 
kann.

Abbau der Benachteiligung

Es liegt nahe -  und das Bundesverfassungsgericht hat 
darauf ausdrücklich hingewiesen - ,  die Anrechnung von 
Kindererziehungszeiten zu verbessern. Dabei sind zwei 
Ansatzpunkte denkbar: Die Verlängerung der beitrags
freien Versicherungszelt und/oder die höhere Bewertung 
eines Jahres der Kindererziehung. Das Bundesverfas
sungsgericht hat zu der Bewertung der Kindererzie
hungszeit mit 75% des Durchschnittseinkommens ledig
lich festgestellt, daß für „diese Begrenzung ein sachlicher 
Grund nicht ohne weiteres ersichtlich ist“ .

Es hat damit zwar keine Änderung der Bewertung der 
Kindererziehungszeiten gefordert, aber gleichwohl zum 
Ausdruck gebracht, daß diese Bewertung problematisch 
ist. Vergleicht man diese Bewertung mit der gleichen Be
wertung von ebenfalls 75%, die für Strafgefangene in ei
nem 1975 vom Bundestag verabschiedeten Gesetz ent
halten war, das dann am Widerstand der Länder schei
terte, die sich weigerten, die entsprechenden Beiträge zu 
zahlen, so besteht zwischen der Bewertung dieser bei
den Tatbestände offenbar ein Mißverhältnis. Die gleiche 
Bewertung von 75% wird der Rente nach Mindesteinkom
men zugrunde gelegt, die zu über 90% Frauen zugute 
kommt und ein Absinken unter das Sozialhilfeniveau ver
meiden sol I. Gerade die an dieser Untergrenze orientierte 
Bewertung macht jedoch deutlich, daß sie für die Erzie
hungsleistung für Kinder nicht geeignet ist.

Die beitragsfreie Anrechnung von drei Erziehungsjah
ren je Kind stellt eine spürbare Korrektur der Benachteili
gung kindererziehender Elternteile im Alter dar. Dies er
kennt auch das Verfassungsgericht an, hält es aber noch 
nicht für ausreichend. Bei der Festlegung der drei Jahre 
hat man sich neben der finanziellen Belastung der Ren
tenversicherung wohl an der von Kinderärzten aufge
stellten Richtgröße orientiert, daß das Kleinkind während 
dieser Zeit eine feste Bezugsperson haben sollte, wobei 
naturgemäß zuerst an einen Elternteil zu denken ist. Ne
ben den Interessen des Kindes ist aber auch die Berück
sichtigung der Gesundheit der Mutter (des Vaters) wich
tig, die gefährdet ist, wenn bei mehreren Kindern zur Exi
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stenzsicherung eine Erwerbstätigkeit zu früh wieder auf
genommen werden muß.

Ich habe aus diesem Grunde schon früher eine Staffe
lung der beitragsfreien Erziehungszeiten nach der Ord
nungszahl der Geburt vorgeschlagen und drei Jahre für 
das erste, vier Jahre für das zweite und fünf Jahre für die 
dritten und weiteren Kinder vorgeschlagen3. Eine kinder
erziehende Frau mit drei Kindern würde also zwölf Versi
cherungsjahre angerechnet bekommen. Das ist immer 
noch nicht viel; denn die Besserstellung würde aufhören, 
wenn das älteste Kind zwölf Jahre ist. Alle drei Kinder 
müßten aber noch über Jahre hinaus in der Familie weiter 
versorgt werden. Wenn man nicht an die Kosten denkt, 
wäre es durchaus zu rechtfertigen, einer Mutter die drei 
oder mehr Kinder zu erziehen hat, nicht mehr zuzumuten, 
erwerbstätig zu sein, wenn sie eine vergleichbare Alters
sicherung wie eine kinderlose oder eine Familie mit weni
ger Kindern erreichen will. Da der Mann ohne Anrech
nung von beitragsfreien Zeiten im Durchschnitt nur gut 
30 Versicherungsjahre aufweist, läge es nahe, dem kin
dererziehenden Elternteil in einer Familie mit drei oder 
mehr Kindern auch 30 Jahre Kindererziehungszeiten zu 
gewähren. Diese Zeit müßte in Ein- oder Zweikinderfami
lien natürlich verkürzt werden. Die für die Rentenversiche
rung und die öffentliche Hand zumutbare Belastung läßt 
sich durch eine Kombination der Bewertung für ein Kinder
erziehungsjahr mit der Zahl der anrechenbaren Erzie
hungsjahre erreichen. Klar ist allerdings, daß es sich hier
bei um zweistellige Milliardenbeträge jährlich handelt.

Einsparpotentiale

Zur Finanzierung dieser Leistungen können andere 
Leistungen beschnitten werden. Folgendes Einsparpo- 
tential ist gegeben:

□  Wenn die Erziehungsaufgabe der Frau finanziell ent
sprechend anerkannt wird, ist die Hinterbliebenenrente 
überflüssig. Allerdings müßten dafür die Rentenansprü
che von Mann und Frau in der Ehe eine Einheit bilden, 
d.h. jedem Partner zu gleichen Teilen Zuwachsen. Damit 
würde die Zugewinngemeinschaft auf das Rentenrecht 
übertragen und eine eigenständige, aber familienbezo
gene Rente für jeden Partner entstehen. Bei Auflösung 
der Ehe durch den Tod eines Partners müßte anders als 
bei der Ehescheidung der überlebende Partner allerdings 
mehr als 50% der gemeinsamen Rente erhalten, da ein 
nicht kleiner Teil der Haushaltsausgaben feste Kosten 
sind, die beim Tod eines Partners nicht wegfallen. Das 
Statistische Bundesamt hat festgestellt, daß der Bedarf

3 Vgl. W. A lb e rs :  Auf die Familie kommt es an, Stuttgart 1986, 
S. 108.
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des überlebenden Partners 73% des vorherigen Ehe- 
Budgets beträgt. Die Ersparnis würde darin bestehen, 
daß die wegfallende Hinterbliebenenrente zur Finanzie
rung der Kindererziehungskosten verwendet werden 
kann. Die Rentenkumulation von Versichertenrente mit 
einer Hinterbliebenenrente, in deren Kürzung bei höhe
ren Renten die Unsystematik dieser Regelung zum Aus
druck kommt, würde beseitigt.

□  In kinderlos gebliebenen Ehen werden in der Regel 
beide Partner erwerbstätig sein, so daß ausreichend 
hohe Rentenanwartschaften bestehen. Sollte in gut si
tuierten Ehen die Frau nicht erwerbstätig sein, würde die 
Rente eines Partners gleichwohl zur Alterssicherung 
ausreichen. Es wäre zu erwägen, ob bis zu einer be
stimmten Einkommenshöhe eine Pflicht zur Versiche
rung des zweiten Partners einzuführen ist, damit eine un
zureichende Alterssicherung vermieden wird. Der Beitritt 
zur Rentenversicherung auf freiwilliger Basis ist ohnehin 
möglich. Im Gegensatz zur heutigen Regelung würden 
also erhöhte Renten für den hinterbliebenen Partner nur 
gezahlt werden, wenn zusätzliche Beiträge entrichtet 
werden.

□  Der für ein Versicherungsjahr erworbene Rentenan
spruch kann gekürzt werden. Nach altem Recht erwarb 
man für jedes Versicherungsjahr einen Rentenanspruch 
in Höhe von 1,5% des der Beitragszahlung zugrunde 
liegenden Einkommens. Technisch ist durch die Renten
reform von 1992 das Verfahren geändert worden, im 
Grunde bleibt aber die erwähnte Abhängigkeit zwischen 
Zahl der Beitragsjahre und Rentenhöhe bestehen. Kürzt 
man den jährlich mit den Beiträgen erworbenen Renten
anspruch um 5% oder 10%, kann ein großer Teil des 
zusätzlichen Finanzbedarfs für nicht erwerbstätige 
Mütter auf diese Weise gedeckt werden. Sie müßten 
zwar auch diese für alle Versicherten geltende Verringe
rung der Rentenansprüche hinnehmen; diese würde aber 
durch die zusätzlich eingeführten Ansprüche für Kinder
erziehungszeiten weit überkompensiert, während sie 
für kinderlose Ehen und Alleinstehende bestehen 
bliebe.

Mit diesen knappen Bemerkungen, wie im Rentenrecht 
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts genüge ge
tan werden kann, sind sicher nicht alle dabei auftretenden 
Probleme angesprochen worden. Aber es dürfte deutlich 
geworden sein, daß innerhalb eines begrenzten Zeithori
zonts Reformen zu verwirklichen sind, die allerdings zur 
Voraussetzung haben, daß die politisch Verantwortlichen 
von der Vorstellung abrücken, daß die Arbeiter bzw. die 
unselbständig Tätigen die Schutzbedürftigen sind und die 
Rentenversicherung sich ganz überwiegend auf ihre Be
dürfnisse auszurichten habe.
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